
         Aufnahmeprozess der WohnWerkstatt, Stand Januar 26

1. Nach der ersten Kontaktaufnahme wirst du zum Stammtisch eingeladen

2. An dem solltest du mindestens zweimal teilnehmen

3. Danach wirst du zu den regelmäßigen und außerordentlichen Arbeitstreffen 
eingeladen

4. Mit der Teilnahme am ersten Arbeitstreffen beginnt deine Probemitgliedschaft. 
Während der Probemitgliedschaft erhältst du die Protokolle der Treffen per Mail. 
Als Probemitglied hast du noch kein Stimmrecht.

Du bekommst eine Patin/einen Paten aus dem Kreis der Mitglieder zur Seite

5. Frühestens nach einer 3 monatigen Probemitgliedschaft, während derer du an 
mindestens 3 Arbeitstreffen und einem CB-Termin (Community Building) 
teilgenommen hast, kannst du einen Mitgliedsantrag bei uns stellen

6. Mit Stellen des Mitgliedsantrags erhältst du von uns einen Fragebogen, mit dem 
wir dich etwas besser Kennenlernen möchten. Zusätzlich zum Fragebogen 
übergeben wir dir die Werte der WohnWerkstatt und du wirst gefragt, ob du diese 
mit uns trägst

7. Im Anschluss wirst du zu einem Gespräch eingeladen, bei dem mindestens ein 
Vorstandsmitglied und einige der Mitglieder anwesend sein werden

8. Der ausgefüllte Fragebogen liegt dabei allen zum Gespräch anwesenden 
Mitgliedern vor

9. Diese kleine Gruppe, die bei deinem Bewerbungsgespräch anwesend war, 
berichtet im nächsten Plenum vom Gespräch und spricht eine Empfehlung aus 
bzw. bei uneinheitlicher Haltung werden die diversen Einschätzungen mitgeteilt

10.Die stimmberechtigten anwesenden Mitglieder stimmen über deine Aufnahme ab

11.Du bist bei diesem Arbeitstreffen nicht dabei, wirst über das Ergebnis der 
Abstimmung informiert

Wir möchten noch anmerken:

• Wer Mitglied wird, hat auch Anspruch auf eine Wohnung

• Wir wünschen uns eine Vereinseinlage von jedem Mitglied 

 


